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Der I. Zivilsenat des BGH hat mit Urteilen vom 27.3.2025 – I ZR 222/19, I ZR 223/19 (vgl. PM Nr. 059/2025 vom gleichen Tag)

entschieden, dass ein Apotheker, der auf einer Internet-Verkaufsplattform Arzneimittel vertreibt, wobei ohne ausdrückliche

Einwilligung von Kunden deren Bestelldaten (Name des Kunden, Lieferadresse und Informationen zur Individualisierung des

Medikaments) erhoben werden, gegen die für Gesundheitsdaten geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt,

und dass ein solcher Verstoß von einem anderen Apotheker mit einer wettbewerbsrechtlichen Klage vor den Zivilgerichten

verfolgt werden kann. Die von den Beklagten eingelegten Revisionen gegen ihre Verurteilung zur Unterlassung wegen Ver-

stoßes gegen die für Gesundheitsdaten geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen hatten keinen Erfolg. Die vom Klä-

ger im Verfahren I ZR 222/19 eingelegte Revision hatte Erfolg, soweit der Kläger die Verurteilung des Beklagten zum Scha-

densersatz erstrebte, sie hatte keinen Erfolg, soweit er die Verurteilung des Beklagten wegen Verstößen gegen weitere Vor-

schriften begehrte. Die DSGVO stehe einer nationalen Regelung nicht entgegen, die Mitbewerbern die Befugnis einräumt,

wegen Verstößen gegen die DSGVO gegen den mutmaßlichen Verletzer im Wege einer wettbewerbsrechtlichen Klage vor

den Zivilgerichten vorzugehen. Die Verarbeitung und Nutzung der von Kunden der Beklagten bei der Onlinebestellung eines

Arzneimittels über den Account eines Apothekers beim Amazon-Marketplace eingegebenen Daten wie der Name des Kun-

den, die Lieferadresse und die für die Individualisierung des bestellten Medikaments notwendigen Informationen verstoße,

wenn sie – wie im Streitfall – ohne ausdrückliche Einwilligung der Kunden erfolgt, gegen Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Bei den Be-

stelldaten handele es sich um Gesundheitsdaten im Sinne dieser Vorschrift, und zwar auch dann, wenn das Arzneimittel

keiner ärztlichen Verschreibung bedarf. Art. 9 Abs. 1 DSGVO sei eine Marktverhaltensregelung i. S. v. § 3a UWG, so dass der

Verstoß gegen diese Vorschrift von einem Mitbewerber gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG im Wege einer wettbewerbsrechtlichen

Klage vor den Zivilgerichten verfolgt werden kann. Die Bestimmungen zum Erfordernis der Einwilligung in die Verarbeitung

personenbezogener Daten dienen dem Schutz der Persönlichkeitsrechtsinteressen der Verbraucher gerade auch im Zusam-

menhang mit ihrer Marktteilnahme. Die Verbraucher sollen frei darüber entscheiden können, ob und inwieweit sie ihre Da-

ten preisgeben, um am Markt teilnehmen und Verträge abschließen zu können. (Vgl. zu BGH, Urteil vom 27.3.2025 – I ZR

186/17, ebenfalls in der PM Nr. 059/2025 enthalten, die Meldung auf S. 834.)

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EuGH: Zu Leistungen an einen einem Insol-

venzverfahren unterliegenden Schuldner

Art. 31 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2015/848

des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 20. Mai 2015 über Insolvenzverfahren ist

dahin auszulegen, dass unter Leistungen an ei-

nen einem Insolvenzverfahren unterliegenden

Schuldner, die an den Verwalter dieses Insol-

venzverfahrens hätten erbracht werden müssen,

auch Leistungen fallen, die aus einem Rechtsge-

schäft, das der Schuldner nach Eröffnung dieses

Insolvenzverfahrens und Übergang der Vermö-

gensverwaltung auf den Verwalter abgeschlos-

sen hat, resultieren, sofern ein solches Rechtsge-

schäft nach dem Recht des Staates der Verfah-

renseröffnung gegenüber den am Insolvenzver-

fahren beteiligten Gläubigern wirksam ist.

EuGH, Urteil vom 27.3.2025 – C-186/24
(Tenor)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-833-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Konkretes Wettbewerbsverhältnis zwi-

schen Fluggesellschaft und Fluggastrechte-

portal

Zwischen einer Fluggesellschaft, die eine inter-

netgestützte Eingabemöglichkeit zur Geltend-

machung von gegen sie gerichteten Entschädi-

gungsansprüchen ihrer Kunden nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 261/2004 anbietet, und dem

Betreiber eines Internetportals, das ebenfalls der

Geltendmachung solcher Entschädigungsan-

sprüche dient, besteht wegen einer hinreichen-

den Gleichartigkeit des Leistungsangebots ein

konkretes Wettbewerbsverhältnis im Sinne des

§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UWG.

BGH, Urteil vom 27.3.2025 – I ZR 64/24
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-833-2

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Teilnahme an Hauptversammlung und

unwiderlegliche Vermutung des § 123

Abs. 4 S. 5 AktG

a) Die unwiderlegliche Vermutung des § 123

Abs. 4 Satz 5 AktG gilt nur für die in § 123 Abs. 4

AktG genannten Nachweise und ist nicht auf da-

von abweichende Satzungsbestimmungen über

die Berechtigung zur Teilnahme an der Haupt-

versammlung oder zur Ausübung des Stimm-

rechts anwendbar.

b) Für eine Inhaberaktien ausgebende nicht bör-

sennotierte Aktiengesellschaft begründet § 123

Abs. 3 Halbsatz 1 AktG weitgehende Satzungs-

freiheit, wie sie den Nachweis der Berechtigung

zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder

zur Ausübung des Stimmrechts ausgestaltet.

BGH, Urteil vom 25.3.2025 – II ZR 208/22
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-833-3

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zur erforderlichen Unterscheidungs-

kraft nach § 18 Abs. 1 HGB

Die Firma „v.de AG“ besitzt nicht die nach § 18

Abs. 1 HGB erforderliche Unterscheidungskraft.

BGH, Beschluss vom 11.3.2025 – II ZB 9/24
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2025-833-4

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Juristische Person, Organ, Haftungs-

zuweisung, unerlaubte Handlung, „Schnee-

ballsystem“, Gesamtschuldner

a) § 31 BGB gilt für alle juristischen Personen.

b) § 31 BGB ist keine haftungsbegründende,

sondern eine haftungszuweisende Norm. Die ju-

ristische Person haftet, wenn eines ihrer Organe

in „amtlicher“ Eigenschaft, das heißt in dem ihm

zugewiesenen Wirkungskreis, eine zum Scha-

densersatz verpflichtende Handlung begangen

hat (Anschluss an Senat, Beschluss vom 28. Juni

1984 – III ZR 220/83, NVwZ 1984, 749; BGH, Ur-

teile vom 20. Februar 1979 – VI ZR 256/77, NJW

1980, 115; vom 24. Juni 2003 – VI ZR 434/01,

BGHZ 155, 205; vom 14. Oktober 2014 – VI ZR

465/13, juris und vom 2. Dezember 2014 – VI ZR

501/13, juris).

c) Sind Organe verschiedener juristischer Per-

sonen mit ein und derselben natürlichen Per-

son besetzt und hat diese eine schadenstiften-

de unerlaubte Handlung in unterschiedlichen

„amtlichen“ Eigenschaften begangen, haften

nach der Zuweisungsnorm des § 31 BGB für

den eingetretenen Schaden alle juristischen

Personen, für die sie insoweit als Organ in

dem ihm zugewiesenen Wirkungskreis aufge-

treten ist, als Gesamtschuldner (§ 840 Abs. 1

BGB) (Fortführung von BGH, Urteil vom 29. Ja-
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